
ausgleich gesichert werden68. In ihm werden sowohl das Aufkom-
men aus den Kommunalsteuern umverteilt wie auch Mittel der
L�nder an die Kommunen verteilt.

5. Rechtsetzungshoheit
Gemeinden und Kreise k�nnen eigenes außenwirksames Recht
setzen, insbesondere kommunale Satzungen. Sie werden regel-
m�ßig von den kommunalen Volksvertretungen erlassen. F�r
diese bestehen oft eigene Erm�chtigungsgrundlagen (z.B. Sonder-
nutzungssatzungen). Andere Satzungen basieren auf der allgemei-
nen Aufgabennorm (z.B. Benutzungssatzungen kommunaler Ein-
richtungen). Im �bertragenen Aufgabenkreis sind die Kommunen
auch Adressaten von Verordnungserm�chtigungen.

6. Wirtschaftliche Bet�tigung und Daseinsvorsorge
Zur kommunalen Selbstverwaltung geh�ren substanziell auch
die Daseinsvorsorge69 und wirtschaftliche Bet�tigung der Kom-
munen70. Sie dienen insbesondere der Sicherung von Infrastruk-
tur und Grundbed�rfnissen, etwa in den Bereichen Wohnen71,
Jugend72, Wasser, Energie, Verkehr73, Kultur und Sport74. Zwi-
schen der sozialstaatlichen Verpflichtung der Kommunen in
diesen Bereichen und der insbesondere vom Europ�ischen Recht
ausgehenden Schaffung und �ffnung von (grenz�bergreifen-
den) M�rkten besteht mitunter ein Spannungsverh�ltnis (Fall
6f)75.

Die wirtschaftliche Bet�tigung der Kommunen darf nicht
Selbstzweck sein oder prim�r der Einnahmenerzielung dienen,
sondern muss �ffentlichen Zwecken dienen76.

E. RECHTSSCHUTZ DER KOMMUNEN

I. Verwaltungsgerichtlicher Schutz
Die Kommunen k�nnen sich gegen vermutete Verletzungen
ihres Selbstverwaltungsrechts mit allen verwaltungsgerichtli-
chen Klagearten zur Wehr setzen. Gegen Akte der Aufsicht
�ber Selbstverwaltungsangelegenheiten ist regelm�ßig die An-
fechtungsklage gegeben (F�lle 4, 7)77. In Angelegenheiten der
Fachaufsicht soll die Klage ausgeschlossen sein78. Eine gericht-
liche Kontrolle muss aber jedenfalls zul�ssig sein, wenn geltend
gemacht wird, die Grenzen der Fachaufsicht seien �berschrit-
ten79.

II. Bundesverfassungsgericht
Gegen Verletzungen ihres Selbstverwaltungsrechts durch Gesetz
(im materiellen Sinne) k�nnen sich die Gemeinden und Kreise an
das BVerfG wenden, soweit kein Rechtsschutz durch die Landes-
verfassungsgerichte besteht (Kommunalverfassungsbeschwerde,
Art. 93 I Nr. 4b GG). Anders als bei der »normalen« Verfassungs-
beschwerde sind Gerichtsurteile kein statthafter Beschwerde-
gegenstand.

Die Verletzung der kommunalen Selbstverwaltung kann im
�brigen durch abstrakte Normenkontrolle oder von Gerichten
durch konkrete Normenkontrolle zum BVerfG gebracht werden.

III. Landesverfassungsgerichte
Bei den Landesverfassungsgerichten bestehen spezifische Rechts-
behelfe der Kommunen gegen Verletzungen ihrer Selbstverwal-
tungsgarantie80.

F. AUSBLICK
Die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung ist ein Schl�ssel
zum Verst�ndnis des demokratischen und sozialen Staatsaufbaus in
Deutschland. In Zeiten reger Reformen bleibt sie aktuell und rele-
vant. Dezentrale Aufgabenerf�llung, b�rgerschaftliche Gestaltung
und �rtliche Grundbedarfe im Zeitalter globaler Kommunikation,
europ�ischer M�rkte und ungeduldiger Politik zur Geltung zu brin-
gen, bleibt eine Aufgabe rechtsstaatlicher Gestaltung und Praxis.

68 Art. 73 I, III BWVerf.; Art. 99 2, 3 BbgVerf.; Art. 137 V HessVerf.; Art. 73 II MVVerf.;
Art. 58 NdsVerf.; Art. 79 2 NWVerf.; Art. 49 VI RhPfVerf.; Art. 119 II SLVerf.; Art. 87
III S�chsVerf.; Art. 88 I, II LSAVerf.; Art. 49 I SHVerf.; Art. 93 III Th�rVerf.

69 Doerfert JA 2006, 316; BayVerfGH NVwZ 1997, 481.
70 Dazu: P�nder/Dittmar Jura 2005, 760; Scharpf GewArch 2005, 1; Britz NVwZ 2001, 380.
71 Art. 83 I BayVerf.; Art. 17 III MVVerf.; Art. 40 LSAVerf.
72 Art. 83 I BayVerf.; Art. 14 I, II MVVerf.
73 Art. 83 I BayVerf.
74 Art. 3c, 22 BWVerf.; Art. 83 I BayVerf.; Art. 16 IV MVVerf.; Art. 6 NdsVerf.; Art. 17, 18

NWVerf.; Art. 37, 40 RhPfVerf.; Art. 32, 34a SLVerf.; Art. 36 LSAVerf.; Art. 9 III
SHVerf.; Art. 29, 30 Th�rVerf.

75 Doerfert JA 2006, 316, 318; Welti A�R 2005, 529; Wieland/Hellermann DVBl. 1996, 401.
76 VerfGH RhPf NVwZ 2000, 801; Ehlers DVBl. 1998, 497.
77 Vgl. Schliesky JA 1999, 515.
78 Dagegen mit guten Gr�nden: Schoch Jura 2006, 358 (362); Kahl Jura 2001, 505 (512).
79 Franz JuS 2004, 937, 942.
80 Art. 76 BWVerf.; Art. 66 BayVerf (VerfGHE 24, 48); § 46 StGHG Hessen; Art. 53 I Nr. 8

MVVerf.; Art. 54 Nr. 5 NdsVerf.; §§ 52 I VerfGHG NRW; § 44 I VerfGHG RhPF;
Art. 123 SLVerf.; Art. 90 S�chsVerf.; Art. 75 Nr. 7 LSAVerf.; Art. 80 I Nr. 2 Th�rVerf.
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Dr. G�nter Elschner und Dr. Nikolaus von Hartz, D�sseldorf*

»Hauskauf mit Hindernissen«

THEMATIK Kostenentscheidung nach § 91a ZPO im einstweiligen Verf�gungsverfahren
SCHWIERIGKEITSGRAD Anspruchsvoller Aktenvortrag in der m�ndlichen Assessorpr�fung

BEARBEITUNGSZEIT 1 Stunde
HILFSMITTEL Textausgabe Sch�nfelder/Thomas/Putzo, ZPO/Palandt, BGB

n SACHVERHALT

Rechtsanwalt BorsigAntragsschrift
Seestraße 7
40580 D�sseldorf

D�sseldorf, 18.10.2004

* Die Autoren sind Richter am Amtsgericht D�sseldorf.
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In dem einstweiligen Verf�gungsverfahren

der Eheleute Doris und J�rgen Wolf, Barmer Weg 21e, 40625 D�sseldorf,

Antragsteller
gegen

Herrn Ernst Miesfeld, Wupperstr. 32, 42600 Solingen,

Antragsgegner

beantragen wir unter Bezugnahme auf die im Original beigef�gte Vollmacht der Antragsteller in
deren Namen und Auftrag den Erlass einer einstweiligen Verf�gung mit folgendem Inhalt:

1. Dem Antragsgegner wird untersagt, selbst oder durch Dritte von dem Hausgrundst�ck der
Antragsteller Barmer Weg 21e in 40625 D�sseldorf, eingetragen im Grundbuch Gerresheim,
Blatt 1234, Flur 12, Flurst�ck 370, folgende Gegenst�nde zu entfernen:

– drei mit Koniferen bepflanzte Blumenk�bel, Marke Venetia, terrakottafarben, rund, Durch-
messer 35 cm, H�he 45 cm,

– Kinderschaukel Modell SafePlay 235, bestehend aus einem Schaukelgestell rot/blau, zwei
Tr�gerseilen 1,75m und einem Schaukelsitz aus Holz.

2. Dem Antragsgegner wird f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Unter-
lassungsverpflichtung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 E, ersatzweise f�r den Fall, dass
dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft bis
zu 6 Monaten angedroht.

3. Der Antragsgegner tr�gt die Kosten des Verfahrens.

Begr�ndung:
1. Die Antragsteller kauften vom Antragsgegner mit Kaufvertrag vom 20.2.03 das vorbenannte
Hausgrundst�ck zu einem Kaufpreis von 377.000 E.

Glaubhaft gemacht durch: in Ablichtung beigef�gter Kaufvertrag Nr. 20172003 vom 20.2.03 des
Notars Herbert Baum aus D�sseldorf

Am 1.7.03 erhielten sie vom Antragsgegner vereinbarungsgem�ß s�mtliche Schl�ssel zum Grundst�ck
und Haus und wohnen seitdem dort. Im Herbst und Winter des Jahres 2003 stellten die Antragsteller fest,
dass es u.a. an den Dachr�ndern zu Feuchtigkeitssch�den gekommen war. Aufgrund dieser M�ngel halten
die Antragsteller die letzte Kaufpreisrate in H�he von 3,5 % der Gesamtkaufpreissumme zur�ck. Am
13.10.2004 ließ der Antragsgegner vom Grundst�ck der Antragsteller das Gartentor entfernen.

Glaubhaft gemacht durch: beigef�gte eidesstattliche Erkl�rung der Antragsteller im Original

Mit Einschreiben/R�ckschein vom 13.10.04 ließ der Antragsgegner mitteilen, dass er nach dem
21.10.2004 die im Antrag n�her bezeichneten Gegenst�nde aus dem Garten der Antragsteller
entfernen werde, wenn diese dies nicht selber tun w�rden, sofern die letzte Kaufpreisrate nicht
gezahlt ist.

Glaubhaft gemacht durch: in Ablichtung beigef�gtes Schreiben des Antragsgegners vom 13.10.04

Die vorbezeichneten Gegenst�nde befinden sich derzeit noch im Garten der Antragsteller und stehen
in deren Eigentum.

Glaubhaft gemacht durch: beigef�gte eidesstattliche Erkl�rung der Antragsteller

Der Antragsgegner versucht offensichtlich mit diesen Drohungen, die K�ufer zur Zahlung des
Restkaufpreises anzuhalten. Die Entfernung des Gartentors stellte eine verbotene Eigenmacht des
Antragsgegners dar. Im Hinblick hierauf und die angedrohte Beseitigung der Bepflanzung und
Gartenschaukel von dem Grundst�ck der Antragsteller besteht sowohl ein Verf�gungsanspruch als
auch ein Grund f�r den Erlass der beantragten einstweiligen Verf�gung. Der Antragsgegner wurde
durch außergerichtliches Schreiben vom 14.10.04 zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs-
erkl�rung aufgefordert. Dem kam der Antragsgegner nicht nach, sondern k�ndigte telefonisch
gegen�ber dem Unterzeichner an, seine Androhung wahr zu machen.

Die beantragte einstweilige Verf�gung ist daher zu erlassen.

Borsig, Rechtsanwalt

Doris und J�rgen WolfEidesstattliche Versicherung
Barmer Weg 21evom 14.10.04

40625 D�sseldorf
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Eidesstattliche Versicherung:

Hiermit versichern wird in Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung an
Eides statt, dass unser Gartentor am Mittwoch, 13.10.04 zwischen 9.00 und 11.30 Uhr ohne
vorherige Absprache durch die Firma Miesfeld ausgebaut und entfernt wurde. Dies wurde polizeilich
festgestellt. Aufgrund von Sachm�ngeln und ungekl�rter Rechtsfragen machen wir von unserem
R�ckbehaltungsrecht (3,5 % des Kaufpreises) Gebrauch.

In unserem Garten befinden sich noch drei Blumenk�bel und eine Schaukel f�r unsere kleine
Tochter Nina. Diese Gegenst�nde geh�ren uns.

D�sseldorf, den 14.10.04

Doris Wolf J�rgen Wolf

E. Miesfeld Solingen, 13.10.2004
Makler und Bautr�ger
Wupperstr. 32
42600 Solingen

Schreiben vom 13.10.04

Einschreiben/R�ckschein
Eheleute
D. und J. Wolf
Barmer Weg 21e
40625 D�sseldorf

BVH Barmer Weg 21e in D�sseldorf Gerresheim

Sehr geehrte Frau Wolf, sehr geehrter Herr Wolf,

Ich fordere Sie auf, die ohne meine Genehmigung auf meinem Grundst�ck aufgestellten Blumen-
k�bel und die Kinderschaukel umgehend zu entfernen. Sollte dies nicht bis Donnerstag, den
21.10.2004, geschehen sein, werde ich ein Drittunternehmen beauftragen, diese Sachen zu ent-
fernen. Die dabei entstehenden Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Hochachtungsvoll

E. Miesfeld

Az: 101 C 50572/04
Amtsgericht D�sseldorfBeschluss AG D�sseldorf

Beschluss

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verf�gung

der Eheleute Doris und J�rgen Wolf, Barmer Weg 21e, 40625 D�sseldorf,

Antragsteller,

Verfahrensbevollm�chtigter: Rechtsanwalt Borsig, Seestraße 7, 40580 D�sseldorf,

gegen

Herrn Ernst Miesfeld, Wupperstr. 32, 42600 Solingen,

Antragsgegner,

hat das Amtsgericht D�sseldorf
durch den Richter am Amtsgericht Dr. Baum
im Wege der einstweiligen Verf�gung wegen Dringlichkeit ohne m�ndliche Verhandlung am
18.10.2004

angeordnet:

1. Dem Antragsgegner wird untersagt, selbst oder durch Dritte vom Hausgrundst�ck der Antrag-
steller auf dem Barmer Weg 21e in 40625 D�sseldorf, eingetragen im Grundbuch Gerres-
heim, Blatt 1234, Flur 12, Flurst�ck 370, folgende Gegenst�nde zu entfernen:

– drei mit Koniferen bepflanzte Blumenk�bel, Marke Venetia, terrakottafarben, rund, Durch-
messer 35 cm, H�he 45 cm,

– eine Kinderschaukel Modell SafePlay 235, bestehend aus einem Schaukelgestell rot/blau, zwei
Tr�gerseilen 1,75m und einem Schaukelsitz aus Holz.
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2. Dem Antragsgegner wird f�r jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Unter-
lassungsverpflichtung die Verh�ngung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 E ersatzweise
f�r den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht.

3. Der Antragsgegner tr�gt die Kosten des Verfahrens.

4. Der Streitwert wird auf 2.500 E festgesetzt.

Dr. Baum
Richter am Amtsgericht

Meier & Kollegen
Rechtsanw�lte
Kartellstr. 38
40987 D�sseldorf

Widerspruch Antragsgegner

D�sseldorf, 23.10.2004

Amtsgericht D�sseldorf
101. Zivilabteilung
M�hlenstr. 34
40213 D�sseldorf

In dem einstweiligen Verf�gungsverfahren

Eheleute Wolf ./. Miesfeld
– Aktenzeichen 101 C 50572/04 –

zeigen wir an, dass wir den Antragsgegner vertreten. In dessen Namen und Auftrag legen wir gegen
die am 18.10.04 vom Amtsgericht D�sseldorf erlassene und dem Antragsgegner am 19.10.04
zusammen mit der Antragsschrift nebst Anlagen zugestellte einstweilige Verf�gung

Widerspruch

ein und k�ndigen folgende Antr�ge an:

Die einstweilige Verf�gung des Amtsgerichts D�sseldorf – 101 C 50572/04 – vom 18.10.2004
wird aufgehoben.

Der Antrag vom 18.10.2004 auf Erlass einer einstweiligen Verf�gung wird zur�ckgewiesen.

Die Antragsteller haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Begr�ndung:

Die einstweilige Verf�gung gegen den Antragsgegner ist zu Unrecht ergangen.

1. Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verf�gung ist unzul�ssig. So fehlt es dem Antrag schon an
einer hinreichenden Bestimmtheit. Zudem hat der Antragsgegner seinen Gerichtsstand in Solingen,
weshalb das Amtgericht D�sseldorf �rtlich unzust�ndig sein d�rfte.

Außerdem bestehen folgende Bedenken: Wie die Antragsteller selbst darstellen, besteht zwischen
den Parteien ein notarieller Kaufvertrag, der sich in der Abwicklung befindet. Die Antragsteller
r�gen insbesondere M�ngel. Die erlassene einstweilige Verf�gung f�hrt im Ergebnis dazu, dass der
Antragsgegner an jeglicher M�ngelbeseitigung gehindert wird, soweit er hierzu auch Gegenst�nde
vom Hausgrundst�ck der Antragsteller entfernen muss.

2. Richtig ist, dass die Antragsteller vom Antragsgegner mit Kaufvertrag vom 20.02.2003 das
Hausgrundst�ck Barmer Weg 21e in 40625 D�sseldorf gekauft haben. Richtig ist auch, dass die
Antragsteller die letzte Kaufpreisrate in H�he von 3,5 % der Gesamtkaufpreissumme wegen angeb-
licher M�ngel zur�ckhalten. Dies geschieht ohne jeglichen Grund, weil M�ngel nicht vorhanden
sind.

Die Antragsteller r�gen im Wesentlichen Feuchtigkeitsm�ngel im Dachbereich. Ein Gutachten oder
einen sonstigen Nachweis f�r die behaupteten Feuchtigkeitssch�den unterbleibt, so dass sich die
Behauptungen der Antragsteller als die �blichen Schutzbehauptungen von Bauerwerbern herausstellen,
die den Restkaufpreis nicht mehr zahlen wollen.

Der Sachvortrag der Antragsteller zu den angeblichen M�ngeln ist auch zu unsubstantiiert, um
hierauf eingehen zu k�nnen. Der Antragsgegner hat mit dem Architekten des Bauvorhabens die
angeblich ger�gten M�ngel besichtigt. Es konnten keine Feuchtigkeitssch�den im Dachbereich
festgestellt werden. Die druckimpr�gnierte Dachschalung weist nach Abtrocknung der �blichen
Baufeuchte keine Feuchtigkeit mehr auf.
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3. Grunds�tzlich kann der Eigent�mer, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen,
mit der Sache nach Belieben verfahren und Andere von jeder Einwirkung ausschließen. Rechtlich
gesehen ist der Antragsgegner noch Eigent�mer des gesamten Grundbesitzes, weil die Antragsteller
bislang nicht im Grundbuch eingetragen sind. Offensichtlich wollen die Antragsteller keine ord-
nungsgem�ße M�ngelbeseitigung, sondern vielmehr zu Lasten des Antragsgegners Geld einsparen.

So haben sie eine umfangreiche K�bel-Bepflanzung vorgenommen und zudem eine Schaukel auf-
gestellt. Hiermit h�tten sie warten m�ssen, bis sie eine gesicherte Eigent�merposition hatten, bzw. bei
dem Antragsgegner um Genehmigung ersuchen m�ssen. Dies haben sie nicht getan, sondern vielmehr
das Eigentum des Antragsgegners eigenm�chtig beeintr�chtigt. Aus diesem Grunde hat der Antrags-
gegner die Antragsteller unter Fristsetzung aufgefordert, die widerrechtlich aufgestellten Gegenst�nde zu
entfernen. Nur f�r den Fall der Nichtvornahme hat er weitergehende Maßnahmen angedroht.

Zur Glaubhaftmachung �berreichen wir anliegende eidesstattliche Versicherung des Antrags-
gegners.

Meier, Rechtsanwalt

101 C 50572/04 D�sseldorf, 17.11.2004

�ffentliche Sitzung des Amtsgerichts D�sseldorf�ffentliche Sitzung
AG D�sseldorf

Gegenw�rtig:

Richter am Amtsgericht Dr. Baum
– ohne Hinzuziehung eines Protokollf�hrers –

Das Sitzungsprotokoll wurde vorl�ufig mit einem Tonaufnahmeger�t aufgezeichnet.

In dem einstweiligen Verf�gungsverfahren

Wolf ./. Miesfeld

erscheinen bei Aufruf der Sache:

f�r die Antragsteller Rechtsanwalt Borsig,
f�r den Antragsgegner Rechtsanwalt Meier.

Der Sach- und Streitstand wurde mit den Parteien er�rtert.

Der Verfahrensbevollm�chtigte des Antragsgegners gibt sodann folgende Erkl�rung ab:

Der Antragsgegner verpflichtet sich bei Meidung einer Vertragsstrafe in H�he von 2.500 E f�r
jeden Fall der Zuwiderhandlung es ab sofort zu unterlassen,

selbst oder durch Dritte vom Hausgrundst�ck der Antragsteller auf dem Barmer Weg 21e in
40625 D�sseldorf, eingetragen im Grundbuch Gerresheim, Blatt 1234, Flur 12, Flurst�ck 370,
folgende Gegenst�nde zu entfernen:

– drei mit Koniferen bepflanzte Blumenk�bel, Marke Venetia, terrakottafarben, rund, Durch-
messer 35 cm, H�he 45 cm,

– Kinderschaukel Modell SafePlay 235, bestehend aus einem Schaukelgestell rot/blau, zwei
Tr�gerseilen 1,75m und einem Schaukelsitz aus Holz.

Laut diktiert, vorgespielt und genehmigt.

Nunmehr erkl�ren die Parteien das Verfahren in der Hauptsache �bereinstimmend f�r erledigt und
stellen wechselseitige Kostenantr�ge.

Der Verfahrensbevollm�chtigte des Antragsgegners erkl�rt: Ich gehe davon aus, dass nunmehr die
Voraussetzungen des § 93 ZPO vorliegen.

Beschlossen und verk�ndet:

Termin zur Verk�ndung einer Entscheidung wird bestimmt auf den

14.12.2004, 8.45 Uhr, L 348.

n VERMERK F�R DEN BEARBEITER
Es ist die Entscheidung des Gerichts vorzuschlagen.Bearbeitervermerk

Es ist davon auszugehen, dass der Widerspruch gegen die einstweilige Verf�gung zul�ssig ist. Es ist
außerdem davon ausgehen, dass die Angaben im Schriftsatz des Antragsgegners vom 23.10.2004
durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht wurden. Der Streitwert der Hauptsache liegt
nicht �ber 5.000 E.

Solingen geh�rt nicht zum Gerichtsbezirk des Amtsgerichts D�sseldorf.
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